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Ja, als Beamter kannst du dich ohne weiteres entlassen lassen, man darf dich maximal 3
Monate festhalten (wird evtl. von Bundesland zu bundesland etwas abweichen). Aber im Prinzip
ist es easy.

Wie die Chancen für einen Aufhebungsvertrag stehen, ist individuell. So wie ich unsere SL
einschätze, wird es aus unterschiedlichen Gründen heraus zu 100% nicht klappen.
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